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November 1948 XXI. Jahrgang Nr. 11

DER!FOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. FOU R I E R VE R B AN D E S

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Bewilligung der Redaktion.

Die neue Truppenbuchhaltung

Nachdem der Entwurf zum neuen Verwaltungsreglement vorliegt, hat sich das

Eidg. Oberkriegskommissariat die Aufgabe gestellt, nunmehr auch die Unterlagen
für eine neue Truppenbuchhaltung zu schaffen. Es ist ein erfreuliches
Zeichen der Zusammenarbeit zwischen dem O. K. K. und der Truppe, daß auch
die Schweiz. Verwaltungs-Offiziersgesellschaft und der Schweiz. Fourierverband
eingeladen wurden, an eine Konferenz, die vom Chef der Sektion Rechnungswesen,
Herrn Oberst E. Bieler, präsidiert wurde, je 4 Mitglieder abzuordnen. Diese hat
in 4 Sitzungen, von denen die letzte am 5. November in Bern stattfand, Rieht-
linien für die Ausarbeitung der neuen Truppenbuchhaitung aufgestellt. In nächster
Zeit soll dann eine Muster-Buchhaltung den genannten Fachverbänden zur Ein-
sichtnahme zugestellt werden, sodaß auch die Sektionen Gelegenheit erhalten,
sich dazu zu äußern und allfällige Änderungswünsche anzubringen.

Nach Abschluß dieser Konferenz kann man feststellen, daß keine umwälzenden

Neuerungen, die erst noch lange erprobt werden müßten, zu erwarten sind. Von
besonderer Wichtigkeit ist nämlich der im Entwurf zum neuen Verwaltungs-
reglement enthaltene Grundsatz, daß die Einheit administrativ selb-
ständig bleibt. Die viel diskutierte Rückverlegung der Buchführung in das

Bat. oder die Abt. wird deshalb nicht in Frage kommen. Der Fourier wird seine

Lieferanten wie bisher zum größten Teil in bar bezahlen können und braucht sie
nicht mit einem Gutschein auf eine spätere Bezahlung, die dann von Bern aus

erfolgen werde, zu vertrösten.
Statt dem Taschenbuch, das bisher als Grundlage für die Erstellung der Be-

lege diente, und aus dem diese abgeschrieben wurden, erhält jeder Rechnungs-
führer künftig nach den Vorschlägen der oben genannten Kommission eine feste
Sammelmappe, die in seiner Schriftentasche Platz findet. Bei Beginn einer
Felddienstperiode kann er die losen Formulare der Buchhaltung, wie „Standort
und Bestand, Mutationen", „Sold", „Verpflegung" durch eine zweckmäßige Ein-
richtung derart fest in der Sammelmappe zusammenfassen, daß er darauf jederzeit
Eintragungen machen kann. In der Sammelmappe haben ferner die Kontrollen
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